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G e s e t z  
über die 

Abänderung des Gesetzes über die Kultur­
selbstverwaltung der Minoritäten. 

(ang. von der Staatsversammlung am 12. Juni 1931.) 
(Staatsanzeiger vom 23. Juni 1931 Nr. 50.) 

Die ZZ 5, 9 und 24 des Gesetzes über die Kultur­
selbstverwaltung der Minoritäten (St.-Anz. Nr. 31/32 
— 1925) werden abgeändert und treten in folgender 
Fassung in Geltung: 

„Z 5. Die Organe der Kultur-Selbstverwaltung 
der Minoritäten sind der Kulturrat und die Kultur­
verwaltung der entsprechenden Nationalität. Ihr Sitz 
ist die Hauptstadt des Freistaates. 

Zur Lösung und Ordnung von lokalen Fragen 
werden vom Kulturrate der entsprechenden Nationalität 
örtliche Kulturkuratorien ins Leben gerusen, deren 
Tätigkeitsgebiet der Kreis mit den Städten ist. 

Mit Bestätigung der Staatsregierung kann sür 
mehrere Kreise ein gemeinsames Kulturkuratorium ins 
Leben gerusen oder ein Kreis in Tätigkeitsgebiete meh­
rerer Kulturkuratorien geteilt werden. 

Z 9. Die Zugehörigkeit zur Selbstverwaltungs-
körperschaft einer Minorität wird durch das National­
register festgestellt, in welches sich estländische Staats­
bürger der in Z 8 genannten Nationalitäten ausnehmen 
lassen können, welche mindestens 18 Jahre alt sind 
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Die Kinder bis zum Alter von 18 Jahren der 
registrierten Mitglieder einer Minorität gelten nach 
ihren Eltern als zur Minorität gehörig. Wenn die 
Eltern verschiedener Nationalität sind, so wird die 
Nationalität der Kinder aus Grund einer Vereinbarung 
der Eltern bestimmt. Wenn eine Einigung nicht erzielt 
wird, so gehört das Kind zur Nationalität des Vaters. 

Z 24. Die Wahlen in den Kulturrat werden in 
jedem Wahlkreise aus derselben Grundlage, wie die 
Wahlen der Kreisräte ausgeführt. Der Kulturrat 
wird aus vier Jahre gewählt. Klagen in Wahlange­
legenheiten werden aus derselben Grundlage erhoben, 
wie bei den Wahlen der Kreisräte. Die Wahlergebnisse 
veröffentlicht das Hauptkomitee im Staatsanzeiger." 
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Die von der Regierung des Freistaats am 15. Januar 
1932 angenommene 

V e r o r d n u n g  
über die 

teilweise Abänderung der Verordnung über 
die Organisation der Knlturselbstoerwaltung 

der Minoritäten. 
<St,.Anz. Rr. k — 1SW.) 

Grundlage: Z 30 des Gesetzes über die Kulturselbst­
verwaltung der Minoritäten (St.-Anz. 31/32 — 1925.) 

Die ZZ 13, 36, 50, 53 und 58 der von der Regie­
rung des Freistaates am 8. Juni 1925 angenommenen 
Verordnung über die Organisation der Kulturselbstver­
waltung der Minoritäten (St.-Anz. Nr. 101/102 — 
1925) werden geändert und treten in folgender Fassung 
in Krast: 

Z 13. Der Kulturrat besteht aus 20—60 Mit­
gliedern. Die Zahl der Mitglieder des ersten Kultur­
rats setzt die Regierung sest aus Grund von Entwürfen 
des entsprechenden Hauptkomitees auf Vorschlag des 
Justiz- und Innenministers. Der Bestand der nächsten 
Kulturräte wird von den vorhergehenden Kulturräten 
bestimmt, bevor ihre Vollmachten erloschen sind. 

Der Kulturrat wird auf 4 Jahre gewählt. 

Z 36. Zur Lösung und Ordnung von lokalen 
Fragen können vom Kulturrat nach Bedars örtliche 
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Kulturkuratorien ins Leben gerufen werden, deren 
Tätigkeitsgebiet der Kreis mit den Städten ist. 

Mit Bestätigung der Staatsregierung kann für 
mehrere Kreise ein gemeinsames Kulturkuratorium ins 
Leben gerusen werden oder ein Kreis in Tätigkeits­
gebiete mehrerer Kulturkuratorien geteilt werden. 

Z 50. Die Sitzungen der Kulturverwaltung sind 
bei Anwesenheit von wenigstens drei Mitgliedern der 
Kulturverwaltung beschlußfähig. 

Z 53. Der Kulturrat kann den Mitgliedern der 
Kulturverwaltung ein Gehalt oder eine Arbeitsent­
schädigung bewilligen. Die Festsetzung des Gehalts 
oder der Arbeitsentschädigung erfolgt vor der Wahl 
der Mitglieder der Kulturverwaltung. 

ß 58. Die Kulturverwaltung verwendet die Geld­
mittel der Kulturselbstverwaltung in den Grenzen des 
vom Kulturrat bestätigten Budgets. 

Die Zusammenstellung und Durchführung des Bud­
gets und die Abrechnungen über die auf der Grundlage 
des Budgets gemachten Ausgaben erfolgen auf Grund 
des gemäß Z 12 a, der zeitweiligen Staatsverwaltungs­
ordnung von der Staatsregierung am 19. Januar 1920 
angenommenen zeitweiligen Gesetzes über Einnahmen, 
Ausgaben, Budget und Abrechnungen der Gemeinde-
und Kreisselbstverwaltungen und den Abänderungs­
gesetzen dieses Gesetzes. 
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Regierungsverordnung über die Wahlen in 
den estländischen deutschen Kulturrat. 

(Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 63, 1931.) 

I. Die Wahlkreise und Wahlbezirke. 

§ 1. Die Wahlen in den estländischen deutschen 
Kulturrat ersolgen in els Wahlkreisen, die zur Abgabe 
der Stimmen in Wahlbezirke eingeteilt werden können. 
Die Wahlkreise bilden: 

I. Die Stadt Narva mit den Gemeinden: Wai-
wara, Ampser-Joala, Peterskapelle, Kose, 
Skarjatina, Syrenetz und dem Flecken Hunger­
burg. 

II. Der Kreis Wierland mit Ausnahme der unter 
I genannten Gebiete und die Stadt Wesenberg. 

III. Der Kreis Jerwen mit den Städten Weitzen-
stein, Taps und Turgel. 

IV. Der Kreis Wiek mit der Stadt Hapsal. 
V. Der Kreis Harrien mit den Städten: Reval, 

Nömme und Baltischport. 
VI. Der Kreis Äsel mit der Stadt Arensburg. 

VII. Der Kreis Pernau mit der Stadt Pernau. 
VIII. Der Kreis Fellin mit den Städten Fellin und 

Oberpahlen. 
IX. Der Kreis Dorpat mit der Stadt Dorpat. 

X. Der Kreis Walk mit den Städten Walk und 
Törwa. 

XI. Die Kreise Werro und Petschur mit den Städten 
Werro und Petschur. 
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Z 2. Die Wahlbezirke bestimmt auf Vorschlag der 
Kulturverwaltung der Justiz- und Innenminister auf 
die Dauer der Wahlperiode des Kulturrats. 

II. Die Institutionen zur Leitung der Wahlen in den 
Kulturrat. 

Z 3. Die Wahlen in den Kulturrat werden gelei­
tet vom Hauptkomitee, den Kreis- und >den örtlichen 
Wahlkomitees. 

Z 4. Das Hauptkomitee besteht aus dem Präsi­
denten der Kulturverwaltung als Vorsitzendem, einem 
von der Gerichtspalate ernannten richterlichen Mit­
glieds und einem Mitglieds, welches auf Vorschlag des 
Justiz- und Innenministers von der Staatsregierung 
ernannt wird. 

Im Behinderungsfalle wird der Präsident der Kul­
turverwaltung durch den Vizepräsidenten vertreten. 

Z 5. Die Aufgaben des Hauptkomitees sind: 
1) Die öffentliche Bekanntgabe des Ter­

mins für die Wahlen, die Kontrolle über 
ihren lallgemeinen Verlauf und Beratung und Be­
schlußfassung über Maßnahmen zu ihrer Beschleuni­
gung und Erleichterung; 

2) die Kontrolle darüber, daß die Wähler­
l i s t e n  i n  O r d n u n g  s i n d ;  

3) die Kontrolle darüber, daß die Kreiskomitees 
i h r e  T ä t i g k e i t  r e c h t z e i t i g  b e g i n n e n ;  

4) die Herstellung der Wahlzettel und Umschläge, 
wie auch ihre Versendung an die Kreiskomitees; 

5) die Herstellung von Protokollblanketts sür die 
Sitzungen der Kreis- und Wahlkomitees und ihre 
Versendung an die Kreiskomitees; 

6) Versitzungen in Sachen des zur Vollziehung 
der Wahlen bestimmten Kredits; 
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7) die Anfertigung eines Verzeichnisses 
d e r  z u  M i t g l i e d e r n  d e s  K u l t u r r a t s  
gewählten Personen, die öffentliche Bekannt­
gabe desselben, sowie die Ausfertigung von entsprechen­
den Bescheinigungen an die Mitglieder des Kulturrats; 

8) Beförderung des Materials über die Wahlen 
an die Administrativ-Abteilung beim Justiz- und 
Innenministerium. 

Z 6. Das Kreiskomitee besteht aus dem Vorsitzen­
den des örtlichen Kulturkuratoriums oder dessen Ge­
hilfen als Vorsitzenden und zwei vom selben Kultur--
kuratorium gewählten Mitgliedern. Der Sitz des 
Kreiskomitees ist: für den Wahlkreis Harrien — 
Reval, für den Wahlkreis Werro-Petschur — Werro, 
für den Wahlkreis Narva — Narva, für die übrigen 
Wahlkreise —- die entsprechende Kreisstadt. 

In Wahlkreisen, wo ein Kulturkuratorium fehlt, 
besteht das Kreiskomitee aus 3 von der Kulturverwal­
tung gewählten stimmberechtigten Mitgliedern der 
deutschen Kulturselbstverwaltung, welche unter sich 
einen Vorsitzenden und einen Sekretär wählen. 

Z 7. Nach Einreichung der Kandidatenlisten hat 
jede Gruppe, die eine Kandidatenliste eingereicht hat. 
das Recht, von sich aus einen Vertreter als vollberech­
tigtes Mitglied in das Kreiskomitee zu entsenden. Als 
Vertreter gilt eine von den Unterzeichnern besonders 
bevollmächtigte Person oder, wenn eine solche nicht 
vorhanden ist, wer die Liste als erster unterzeichnet hat. 

§ 8. Die Aufgaben des Kreiskomitees sind: 
1) Die Kontrolle darüber, daß die Wahlkomitees 

ihre Tätigkeit rechtzeitig beginnen; 
2) Empsang und Durchsicht der Kandidatenlisten, 

ihre Nummerierung und öffentliche Ausstellung; 
3) Übersendung von Abschriften der Kandidaten­

listen an das Hauptkomitee spätestens zwei Tage nach 



154 

Schluß des Termins für die Eingabe der Kandidaten­
listen; 

4) Beförderung der vom Hauptkomitee erhaltenen 
Wahlzettel, Umschläge und Protokollblankette für die 
Wahlkomitees an die letzteren; 

5) Zusammenfassung der Wahlergebnisse. Zusam­
menstellung der Liste der im entsprechenden Wahlkreise 
zu Mitgliedern des Kulturrats Gewählten und Über­
sendung dieser Liste und des ganzen Wahlmaterials 
an das Hauptkomitee. 

Z 9. Die Wahlkomitees bestehen aus drei vom 
örtlichen Kulturkurtorium — wo ein solches fehlt aber 
von der Kulturverwaltung — aus der Zahl der im 
entsprechenden Wahlbezirke wohnenden stimmberechtig­
ten Mitglieder der deutschen Kulturselbstverwaltung 
gewählten Mitgliedern. Die Mitglieder des Komitees 
wählen sich aus ihrer Zahl einen Vorsitzenden und einen 
Sekretär. 

Z 10. Jeder Vertreter einer Kandidatenliste im 
Kreiskomitee (Z 7) hat das Recht, einen Vertreter der 
Liste in jedes Wahlkomitee zu ernennen, welcher an 
den Arbeiten des Komitees als vollberechtigtes Mit­
glied teilnimmt. 

Z 11. Die Aufgaben des Wahlkomitees sind: Ent-
gegennahme der Wahlzettel, ihre vorläufige Zählung 
im eigenen Bezirk und ihre Weiterleitung an das 
Kreiskomitee. 

Z 12. Die örtlichen Regierungs- und Selbstver­
waltunginstitutionen müssen dem Hauptkomitee, den 
Kreis- und den örtlichen Wahlkomitees bei Erfüllung 
der ihnen durch diese Verordnung auferlegten Auf­
gaben behilflich sein. 
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III. Die Wahlberechtigung und die Wählerlisten. 

§ 13. Jeder Bürger, der in das deutsche Natio­
nalregister eingetragen ist, und das Wahlrecht zu den 
entsprechenden Kommunalwahlen hat, hat das Recht, 
an den Wahlen in den Kulturrat teilzunehmen und 
sich in denselben wählen zu lassen. An den Wahlen 
nimmt er in dem Wahlkreise teil, wo er im National­
register verzeichnet ist. 

Die Nationalregister werden aus Grund einer Spe­
zialVerordnung der Staatsregierung geführt. 

§14. Die Wählerlisten werden von den örtlichen 
Kulturkuratorien, wo diese fehlen — von der Kultur-
Verwaltung, zusammengestellt. 

§15. In der Wählerliste werden Familien- und 
und Vorname, Alter und Adresse des Wählers ver­
zeichnet. Die Wählerliste wird in der alphabetischen 
Ordnung des Nationalregisters nach den Familien­
namen zusammengestellt. 

Niemand darf in mehr als einer Wählerliste ein­
getragen sein. 

Die Wählerlisten werden in der Staatssprache 
geführt. 

§ 16. Die Wählerliste wird vom örtlichen Kultur­
kuratorium,wo dieses sehlt---vonderKulturverwaltung, 
spätestens vierzig Tage vor den Wahlen im Wahllokal 
oder an einem anderen vom Kulturkuratorium oder 
wo dieses fehlt — von der Kulturverwaltung — be­
stimmten geeigneten Orte zur öffentlichen Einsicht­
nahme ausgestellt, was mindestens 3 Tage vorher durch 
Bekanntmachung öffentlich mitgeteilt wird. 

Z 17. Jeder stimmberechtigte Bürger, der in das 
Nationalregister eingetragen (§ 13), aber in die Wäh­
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lerliste nicht aufgenommen worden ist, ist berechtigt, 
von der die Wühlerliste zusammenstellenden Institu­
tion seine unverzügliche Eintragung zu verlangen. Die 
Wahlberechtigung ist in diesem Falle durch Beibrin­
gung eines Zeugnisses, daß er in den ständigen Listen 
der stimmberechtigten Bürger steht, zu erweisen. 

Dieses Recht erlischt sieben Tage vor dem ersten 
Wahltage. 

Z 18. Klagen in Sachen der Zusammenstellung 
der Wählerlisten werden in derselben Ordnung erho­
ben, wie in Sachen der ständigen Listen der stimm­
berechtigten Bürger. 

IV. Die Kandidatenlisten. 

Z 19. Die Wahlen in den Kulturrat werden durch 
Stimmenabgabe für die im betreffenden Wahlkreise 
aufgestellten Kandidaten ausgeübt. 

Z 20. Die Kandidatenlisten werden dem Kreis-
komitee von den Wählern spätestens dreißig Tage vor 
dem ersten Wahltage eingereicht, welcher Termin vom 
Kreiskomitee öffentlich bekannt gegeben wird. 

Z 21. Jede Kandidatenliste muß von wenigstens 
fünf stimmberechtigten Mitgliedern der deutschen Kul-
turselbstverwaltung unterzeichnet sein, wobei keiner 
der Unterzeichner selber Kandidat sein noch eine andere 
Liste unterzeichnen darf. Die Unterschriften werden 
auf der Liste schriftlich Vom Einreichenden beglaubigt, 
der dadurch die Verantwortung für die Richtigkeit der­
selben auf sich nimmt. In der Liste müssen Name, 
Vorname und Wohnort jedes vorgeschlagenen Kandi­
daten angegeben sein. Der Liste müssen Mitteilungen 
von allen Kandidaten beigefügt sein, daß sie einver­
standen sind, sich nach dieser Liste wählen zu lassen. 
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Der Liste kann auch die Bezeichnung der vorschlagenden 
Organisation beigefügt werden, sofern sie nicht den 
Gesetzen oder der Sittlichkeit widerspricht, worüber das 
Kreiskomitee entscheidet. 

Z 22. Der im Z 7 dieser Verordnung genannte 
Vertreter der Liste im Kreiskomitee wird bei Ein­
reichung der Liste ernannt. 

Z 23. Eine Kandidatenliste darf nicht von einer 
solchen Organisation oder Gruppe von Bürgern ein­
gereicht werden, deren Tätigkeitsziel ist: 

1) Gewaltsame Veränderung der durch das Grund­
gesetz des Estländischen Freistaates festgesetzten Staats­
ordnung oder der bestehenden Gesellschaftsordnung; 

2) Beendigung der Selbständigkeit des Estländi­
schen Freistaats oder Abtrennnug vom Freistaate eines 
seiner Teile, oder 

3) Betreibung einer die Selbständigkeit des Est--
ländischen Freistaates verneinenden Propaganda. 

Z 24. Jeder Wähler kann nur eine Kandidaten­
liste unterzeichnen. Falls ein und derselbe Wähler meh­
rere Kandidatenlisten unterzeichnet hat, so hat seine 
Unterschrift nur auf der Liste Gültigkeit, welche dem 
Kreiskomitee als erste eingereicht worden ist. 

Z 25. Ein Kandidat kann nur in einem Wahl­
kreise aber in mehereren Listen aufgestellt werden. In 
jeder Liste können nicht mehr Kandidaten als die dop­
pelte Anzahl der in dem entsprechenden Wahlkreise zu 
wählenden Mitglieder des Kulturrats aufgenommen 
werden, doch kann jede Liste unabhängig von der 
Zahl der Mandate — bis 5 Kandidaten enthalten. 
In Kandidatenlisten, welche mehr Kandidaten enthal­
ten als gestattet, bleiben die letzten unberücksichtigt. 
Die Kandidaten sind in der Reihenfolge anzugeben, in 
der die Unterzeichner der Liste ihr Einrücken in dem 
Kulturrat wünschen. 
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§ 26. Eine eingereichte Kandidatenliste kann nicht 
Zurückgenommen werden. 

Z 27. Falls eine Kandidatenliste den Anforderun­
gen dieses Hauptstückes nicht entspricht, teilt das Kreis­
komitee solches dem Vertreter der Kandidatenliste im 
Lause von zwei Tagen mit. Verbesserungen zur Be­
seitigung des angegebenen Mangels können bis spä­
testens vierundzwanzig Tage vor dem ersten Wahltage 
eingebracht werden. 

Z 28. Die eingereichten Kandidatenlisten, welche 
ben Anforderungen dieser Verordnung entsprechen, 
werden vom Kreiskomitee in der Reihenfolge ihres 
Einganges numeriert und mit einem Vermerk über 
Tag und Stunde des Eingangs versehen. Dem Ein­
reichenden wird eine Quittung mit denselben Daten 
ausgefertigt. 

Z 29. Die Kandidatenlisten werden in den Räu­
men des Kreiskomitees spätestens zweiundzwanzig 
Tage vor dem ersten Wahltage mit der im Z 28 dieser 
Verordnung erwähnten Nummer und der Bezeichnung 
der Organisationen, falls solche der Liste beigefügt ist, 
.ausgestellt. 

V. Abgabe der Wahlzettel. 

Z 30. Die Wahlen in den Kulturrat finden zu 
einem vom Hauptkomitee festgesetzten Termin an drei 
Tagen statt, unter welchen ein Sonntag ist, durch 
persönliche Abgabe der Wahlzettel seitens der Wähler. 

Z 31. Tag, Stunde, Ort und Raum der Wahlen 
geben die Wahlkomitees nicht später alls sieben Tage 
vor dem ersten Wahltage öffentlich bekannt. 

Z 32. Die Wahlen erfolgen in der in den 35, 
37—42, 45 'des Gesetzes über die Wahlen der Kreis­
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rate (Staatsanzeiger Nr. 100 — 1926) vorgesehenen 
Ordnung, wobei Z 45 auch für den 2. Wahltag gilt. 

Z 33. Die Wahlzettel muffen äußerlich gleich­
mäßig sein und enthalten sämtliche im betreffenden 
Wahlkreise eingereichten und vom Kreiskomitee ange­
nommenen Kandidatenliften ohne irgendwelche Ände­
rungen und Umstellungen, nebst der Bezeichnung des 
Namens der Organisation, welche die Kandidatenliste 
eingebracht hat, wenn die Kandidatenliste mit demsel­
ben versehen war und die Angabe, wieviel Mitglieder 
des Kulturrats im betreffenden Wahlkreise zu wählen 
sind. 

Z 34. Jeder Wähler erhält vom Wahlkomitee, 
welches eine Notiz über sein Erscheinen in der Wähler­
liste macht, einen Briefumschlag, geht an eine abgeson­
derte Stelle, wo er seinen Stimmzettel in den Um­
schlag tut, und gibt zurückgekehrt den zugeklebten 
Umschlag dem Vorsitzenden oder einem Mitglieder des 
Wahlkomitees, welcher den Umschlag in seiner Gegen­
wart in die Wahlurne wirft. 

Z 35. Im Falle eines Zweifels ist das Mai­
komitee berechtigt, vor Ausgabe des Umschlages zu 
verlangen, daß sich der Wähler über seine Person aus­
weist. 

Z 36. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, 
daß der Wähler auf seinem Wahlzettel so viel Namen 
aus der Zahl sämtlicher Kandidaten — ohne Rücksicht 
auf die Listen, in denen sie stehen — unterstreicht, als 
im betreffenden Wahlkreise Mitglieder des Kulturrats 
zu wählen sind und vor drei der unterstrichenen Kan­
didaten die Zahlen 1, 2 und 3 setzt, wodurch er aus­
drückt, daß er in erster Linie deren Einrücken in den 
Kulturrat, und zwar in der Reihenfolge der Zahlen, 
wünscht. Auch in den Wahlkreisen, in denen weniger 
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als 3 Mitglieder des Kulturrats zu wählen sind, ist 
der Wähler berechtigt, für 3 Kandidaten zu stimmen. 

Oder der Wähler kann auch Kr eine Kandidaten­
liste stimmen, indem er die Nummer dieser Liste unter­
streicht. 

Z 37. Zunächst werden die für die einzelnen 
Kandidaten abgegebenen Stimmen berücksichtigt. Etwa 
verbleibende Reststimmen werden den Kandidaten der 
Liste, deren Nummer unterstrichen ist, in der Reihen­
folge angerechnet, wie sie in der Liste stehen. Sind 
weniger Kandidaten bezeichnet, als nach Z 36 gestattet 
ist, so verliert der Wahlzettel seine Gültigkeit nicht 
(teilweise Stimmenthaltung), sind mehr einzelne Kan­
didaten bezeichnet, so ist der Wahlzettel ungültig. 

Der Wahlzettel ist gleichfalls ungültig, wenn meh­
rere Nummern von Kandidatenlisten unterstrichen, oder 
überhaupt keine Vermerke auf dem Zettel gemacht sind, 
es sei denn, daß nur eine Liste zur Abstimmung ge­
langt, in welchem Falle es nicht notwendig ist, ein 
Zeichen zu machen. 

Z 38. Kommt ein und derselbe Kandidat in meh­
reren Kandidatenlisten vor, so darf vor seinen Namen 
nur einmal eine Zahl gesetzt werden, resp. er nur ein­
mal unterstrichen werden. Ist derselbe Kandidat mehr­
mals durch fortlaufende Zahlen bezeichnet, so wird nur 
die kleinste dieser Zahlen in Betracht gezogen. Ist 
jedoch ein Kandidat in mehreren Listen ohne Vorsetzen 
von Zahlen unterstrichen, oder durch die gleiche Zahl 
bezeichnet, so ist der Wahlzettel ungültig. 

Z 39. Am dritten Tage wird Äie "Annahme der 
Wahlzettel in der im Z 45 des Gesetzes über die Wah­
len der Kreisräte vorgesehenen Ordnung um 2 Uhr 
beendigt. Darauf zählt das Wahlkomitee die Um­
schläge ohne sie zu öffnen. Wenn die Anzahl der Um­
schläge mit ber Zahl der Wähler, über deren Erscheinen 
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in die Wählerliste ein Vermerk gemacht worden ist, 
nicht üb er einstimmt, so wird ein entsprechender Vermerk 
im Protokoll gemacht. Daraus wird das ganze Wahl­
material mit dem Protokoll in einem versiegelten Pa­
ket unverzüglich an das Kreiskomitee gesandt. 

Z 40. In das Protokoll wird alles eingetragen, 
was von Eröffnung bis zur Schließung der Sitzung 
des Wahlkomitees geschieht, besonders alle Verfügun­
gen des Vorsitzenden, die Beschlüsse des Komitees und 
die von den im Wähllokale anwesenden Wählern ge­
machten Mitteilungen. 

Das Protokoll wird unterschrieben vom Vorsitzen­
den und den Mitgliedern des Komitees und allen An­
wesenden, die solches wünschen. 

VI. Die Ausrechnung der Wahlresultate. 

Z 41. Das Kreiskomitee überzählt die von den 
Wahlkomitees eingegangenen Umschläge und vergleicht 
beren Anzahl mit der im Protokoll des entsprechenden 
Wahlkomitees angegebenen Anzahl. Dann werden die 
Umschläge geöffnet und die Wahlzettel auf ihre Gül­
tigkeit geprüft. 

Als ungültig werden Wahlzettel erklärt: 
1) auf welchen mehrere Nummern von Kandida­

tenlisten unterstrichen sind oder überhaupt keine Ver­
merke gemacht sind (außer in dem im Schlußsatz des 
Z 37 angegebenen Falle); 

2) auf welchen außer der Unterstreichung der Num­
mer einer Kandidatenliste oder der Unterstreichung von 
Kandidaten und der Bezeichnung von deren Reihen­
folge durch Voranstellen von Zahlen noch irgendwelche 
Vermerke gemacht worden sind; 

3) auf welchen mehr einzelne Kandidaten bezeich­
net sind, als nach Z 36 gestattet ist, oder ein und der­

2 
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selbe Kandidat in mehreren Listen ohne Voransetzen 
verschiedener Zahlen unterstrichen ist; 

4) aus welchen mehrere Kandidaten oder ein und 
derselbe Kandidat in mehreren Listen durch Voran­
stellen der gleichen Zahl bezeichnet sind; 

5) ans welchen sowohl die Nummer einer Liste un­
terstrichen, als auch Kandidaten einer anderen Liste 
durch Vorsetzen von Zahlen oder Unterstreichungen be­
zeichnet worden sind; 

6) welche nicht aus Anordnung des Haupkomitees 
hergestellt worden sind; 

7) enthält ein Umschlag mehrere Wahlzettel, die 
nicht die gleichen zulässigen Vermerke tragen, so sind 
sie ungültig, wenn die Vermerke jedoch gleich sind, so 
ist nur ein Wahlzettel gültig. 

Daraus wird die Gesamtzahl der abgegebenen 
Wahlzettel und die Gesamtzahl der ungültigen Wahl­
zettel festgestellt. 

Z 42. Jedem unterstrichenen Kandidaten und der 
Liste, in welcher er unterstrichen ist, wird eine Grund­
stimme zugerechnet. ^ 

Dem mit der Zahl 1 bezeichneten Kandidaten wer­
den 5 Zusatzstimmen, dem mit der Zahl 2 bezeichneten 
2 Zusatzstimmen, dem mit der Zahl 3 bezeichneten 1 
Zusatzstimme zugerechnet, während den übrigen unter­
strichenen Kandidaten keine Zusatzstimmen zugerechnet 
werden. 

Die Zusatzstimmen werden sowohl dem einzelnen 
Kandidaten persönlich, als auch der Liste, in welcher 
er kandidiert, zugerechnet. 

Sind aus einem Wählzettel Kandidaten nur in 
einer einzigen Liste unterstrichen, und keine Zahlen 
vorangestellt worden, so werden sämtliche Zusatzstim­
men dieser Liste, aber keinem Kandidaten persönlich 
zugerechnet. 
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Ist aus einem Wahlzettel nur die Nummer einer 
Kandidatenliste unterstrichen worden, so werden soviel 
Kandidaten, wie es Z 36 festsetzt, in der Reihenfolge, 
wie sie in der Liste stehen, je eine Grundstimme, den 
ersten Kandidaten aber entsprechend 5, 2 und 1 Zu­
satzstimme zugerechnet. Der Liste wird die Gesamtzahl 
der den Kandidaten zufallenden Grund- und Zusatz­
stimmen zugerechnet. 

Die für jeden einzelnen Kandidaten und für jede 
Liste abgegebenen Stimmen werden gesondert gezählt. 
Die teilweisen Stimmenthaltungen (Z 37) werden ge­
sondert gezählt und vermerkt. Die Anzahl der gül­
tigen Wahlzettel multipliziert mit der Zahl der auf 
jeden Wähler entfallenden Stimmen ergibt die „Soll­
stimmzahl". Die Summe der den einzelnen Kandidaten 
gegebenen Stimmen und der Zahl der teilweisen 
Stimmenthaltungen muß die „Sollstimmzahl" ergeben. 

Z 43. Die für die einzelnen Listen sich ergebenden 
Stimmenzahlen werden addiert und jede der erhaltenen 
Summen fortlaufend durch 1, 2, 3, 4 ... usw. divi­
diert. Die 'Mls den einzelnen Listen sich ergebenden 
Quotienten werden ihrer Größe nach geordnet. Dex 
sovielte Quotient, als Mitglieder des Kulturrats im 
betreffenden Wahlkreise zu wählen sind, ist der Wahl­
divisor. Von jeder Kandidatenliste gelten soviele Kan­
didaten als gewählt, als die Gesamtzahl der sür die 
Liste sich ergebenden Stimmen dividiert durch den 
Wahldivisor ausmacht. 

Z 44. Die Kandidaten einer jeden Liste werden 
wie solgt geordnet: Aus die ersten Plätze kommen die­
jenigen Kandidaten, die mindestens soviel Mal mit 1 
bezeichnet worden sind, als die Anzahl der gültigen 
Wahlzettel, dividiert durch die Anzahl der im Wahl­
kreise zu wählenden Mitglieder des Kulturrats beträgt, 
und zwar in der Reihenfolge der Anzahl der für sie 

2« 
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abgegebenen Stimmen. Darauf folgen die anderen 
Kandidaten in der Reihenfolge der Anzahl der für sie 
abgegebenen Stimmen. 

Ist ein Kandidat in mehreren Listen aufgestellt 
worden, fo werden ihm sämtliche für ihn abgegebenen 
Stimmen nach derjenigen Liste hin aufgerechnet, wo es 
für ihn am günstigsten ist, d. h. wo er entweder unmit­
telbar in den Kulturrat einrücken kann, oder dem Ein­
rücken am nächsten kommt. Kandidaten, die nach meh­
reren Listen einrücken könnten, gelten als nach der­
jenigen Liste gewählt, in welcher der dem Einrücken 
jeweils am nächsten kommende Kandidat die kleinste 
Anzahl von Stimmen erhalten hat. Die Feststellung, 
nach welcher Liste solche Kandidaten als gewählt gel­
ten, erfolgt in der Reihenfolge der Stimmen, die sie 
erhalten haben. 

Die ans anderen Listen aufgerechneten Stimmen 
werden nur dem Kandidaten persönlich, nicht aber der 
betreffenden Liste zugerechnet. 

Z 45. Die Sitzungen des Kreiskomitees, auf wel­
chen die Durchsicht der Protokolle der Wahlkomitees 
und die Zählung der abgegebenen Zettel erfolgt, sind 
öffentlich. 

Z 46. Über alles, was auf der Sitzung des Kreis­
komitees vorfällt, wird Protokoll geführt. Im ein­
zelnen wird im Protokoll vermerkt: 

1) die Anzähl der für jede Liste abgegebenen 
Stimmen; 

2) die Anzahl der Kr jeden Kandidaten abgege­
benen Stimmen. 

Z 47. Im Zweiselsfalle wird die Frage der Gül­
tigkeit der Wahlzettel durch Stimmenmehrheit ent­
schieden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Borsitzenden. 
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Z 48. Das ganze Wahlmaterial, d. h. die als 
gültig, bezw. >ckls ungültig erklärten, in gesonderten 
Umschlägen eingeschlagenen und versiegelten Wahlzet­
tel, sowie das Protokoll, wird vom Kreiskomitee an 
das Hauptkomitee geschickt, und damit schließt die Tä­
tigkeit des Kreiskomitees und der Wahlkomitees. 

Z 49. Das Hauptkomitee stellt in öffentlicher 
Sitzung aus Grund der Protokolle der Kreiskomitees 
endgültig fest, welche Kandidaten in den Kulturrat ge­
wählt worden sind, und schickt das ganze Wahlmaterial 
im Lause von zwei Tagen an die Administrativ-Ab-
teilung des Justiz- und Innenministeriums, welche im 
Lause von sieben Tagen beim entsprechenden Admini­
strativgericht Protest erhöben kann. 

VII. Die Sicherung der rechten Ordnung der 
Wahlfreiheit. 

Z 50. Die Strafen, welche im Gesetz über die 
Staatsversammlungen, die Volksabstimmung und das 
Volksbegehren (Staatsanzeiter, Nr. 16 —> 1926, 
Gesetz Nr. 17) Z 104—113 vorgesehen sind, sind auch 
in bezng auf die in den betreffenden Gesetzen aufge­
zählten Straftaten, soweit sie bei den Wahlen in den 
deutschen Kulturrat begangen werden, gültig, 

VIII. Die Protestordnung der Wahlen. 

Z 51. Klagen über bei den Wahlen vorgekom­
mene Unregelmäßigkeiten können nur Personen an­
strengen, die das Recht haben, an den Wahlen teilzu­
nehmen, und nur im Verlaufe von drei Tagen nach 
Beendigung der Wahlen. Diese Klagen werden beim 
entsprechenden Administrativgericht eingereicht. 

Z 52. Proteste und Klagen, welche in den ZZ 49 
und 51 genannt find, sieht das Administrativgericht 
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im Laufe von 7 Tagen nach Eingang des Wahlmate­
rials durch. 

Z 53. Wenn das Adminiftrativgericht die Wahlen 
in einem oder mehreren Wahlkreisen in vollem Um­
fange für ungültig erklärt, so trisst die Administrativ-
Abteilung beim Justiz- und Innenministerium Anord­
nungen zu Neuwählen im betreffenden Wahlkreise im 
Laufe von anderthalb Monaten. Der Kulturrat tritt 
zusammen, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Anzahl 
seiner Mitglieder gesetzlich gewählt find. 

Wenn das Gericht die Wahl einzelner Mitglieder 
des Kulturrats für ungültig erklärt, so gelten sie als 
ans der Liste der Mitglieder des 'Kulturrats ausge­
schieden, während an ihrer Stelle in der Ordnung des 
Z 56 dieser Verordnung neue berufen werden. 

Die Gerichtsentscheidungen in den in diesem Para­
graphen genannten Sachen sind auszusühren, jedoch 
können sie im Laufe eines Monats nach Verkündi­
gung des Gerichtsurteils im Reichsgericht beklagt 
werden. 

§ 54. Nach Beendigung des Wahlverfahrens stellt 
das Hauptkomitee die endgültige Liste der Mitglieder 
des Kulturrats nach den von den Wählern vorgestellten 
Listen zusammen, welche im Staatsanzeiger, sowie 
auf eine vom Kulturrat zu bestimmende andere Weise 
veröffentlicht wird. 

Z 55. Die Zahl der Mitglieder des deutschen Kul­
turrats beträgt 42. Die auf die einzelnen Wahlkreise 
entfallende Anzahl wird vom Kulturrate festgesetzt mit 
Rücksicht auf die Zahl der im entsprechenden Wahl­
kreise wohnhaften, im deutschen Nationalregister ver­
zeichneten stimmberechtigten Bürger, wobei aber jeder 
Wählkreis vertreten sein muß. 

Z 56. Im Falle, daß ein Mitglied des Kultur-
^.ats fein Wahlrecht verliert, oder aus dem Bestände 
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/>es Kulturrats durch den Tod, durch Niederlegung sei­
ner Vollmachten oder auf.Grund des Z 17 der Ver­
ordnung, über die Organisation der Kulturselbstver­
waltung der Minoritäten ausscheidet, so tritt an seine 
Stelle der nächste Kandidat derselben Liste. Falls diese 
Liste erschöpft ist, so rückt derjenige Kandidat ein, der 
von allen noch nicht eingerückten Kandidaten des Wahl­
kreises die höchste Anzahl von Stimmen erhalten hat. 

Auszug aus dem Gesetz über die Wahlen der Kreisräte. 
(Staatsanzeiger Nr. 100 — 1926.) 

Z 35. Die Briefumschläge der Wahlzettel müssen 
gleichartig, undurchsichtig und ohne irgendwelche Be­
zeichnungen sein, und den Stempel des entsprechenden 
Landkreiskomitees tragen. 

Z 37. In dem Wahllokal jedes Bezirks werden 
Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses ein oder mehrere 
Räume abgesondert, wo die wählenden Bürger ohne 
Zeugen den Wahlzettel in den Briefumschlag stecken. 

Z 38. In den Wahllokalen wird nur die Wahl 
vollzogen. Es ist verboten, in den Räumen, wo die 
Wahlzettel empfangen werden, wie auch auf den zu 
diesen Räumen führenden Treppen, Durchgängen und 
Korridoren und anderen äußeren Eingängen Aufrufe 
auszuhängen, Flugschriften und Bekanntmachungen zu 
verteilen, Zettel auszustreuen, Reden zu halten und 
jegliche Wahlpropaganda zu treiben. Der Vorfitzende 
des Bezirkskomitees hat darüber zu wachen, daß in 
dem Mstimmungsraume während des Verlaufs der 
gesamten Stimmabgabe volle Ordnung aufrecht er­
halten wird; die Störer der Ordnung sind von ihm 
unverzüglich zu entfernen. 

Z 39. In die Abstimmungsräume werden nicht 
'hereingelassen: 

1) bewaffnete Personen und 2) Betrunkene. 
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ß 40. Wenn die Ordnung gestört wird, oder wenn 
sich jemand den Anordnungen der Kommission oder 
ihres Vorsitzenden nicht fügt, so kann die Kommission 
beschließen, Polizeibeamte oder Militärabteilungen in 
die Abstimmungsräume zu führen, oder auch außer­
halb der Räume zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
in Tätigkeit zu setzen. Ohne Verlangen des Vorsitzen­
den dars in die Wstimmungsräume keine bewaffnete 
Macht hereingeführt werden. 

Z 41. Die Bezirkskomitees müssen zum Empfange 
der Wahlzettel im Laufe des ersten Tages von 9 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends geöffnet sein, am zweiten 
Tage aber von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr tags. 

Z 42. Die Tagungen der Bezirkskomitees sind 
öffentlich. An dem für die Stimmabgabe festgesetzten 
Tage erklärt der Vorsitzende der Kommission im Bei­
sein der Mitglieder und der zu dieser Zeit erschienen 
Wähler die Sitzung für eröffnet. Der Vorsitzende 
überzeugt sich davon, daß die Abstimmungsurnen heil 
und mit einer Öffnung versehen sind. Er versiegelt 
die Urnen und sordert die Wähler auf, ihre Wahlzet­
tel abzugeben. Während der gesamten Zeit der Abgabe 
der Wahlzettel, haben an der Tagung der Kommis­
sion mindestens drei Glieder der Kommission teilzu­
nehmen. 

Z 43. Am ersten Wahltage werden die Türen des 
Wahlraumes um 9 Uhr geschlossen (abends), worauf 
die Wahlzettel nur von den Personen empfangen wer­
den, welche vor der angegebenen Zeit in dem Wahl­
raum erschienen sind. Wenn die Abgabe der Stimm­
zettel beendet ist, erklärt der Vorsitzende die Annahme 
der Wahlzettel für 'diesen Tag beendet, wobei die Öff­
nungen der Wahlurnen und der Raum, wo die Urne 
steht, bis zum nächsten Tage versiegelt und vor die 
Türen Wachen aufgestellt werden. 
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V e r o r d n u n g  
über die 

teilweise Abänderung der Verordnung zur 
Führung der Nationalregister. 

(angenommen von der Regierung des Freistaates 
am 7. XII. 1931.) 

(Staatsanzeiger Nr. 107 — 1931.) 

Grundlage: Z 30 des Gesetzes über die Kulturselbst­
verwaltung der Minoritäten (St.-Anz. 31/32 — 1925). 

Der Z 8 der von der Regierung des Freistaats am 
8. Juni 1925 angenommenen Verordnung zur Führung 
der Nationalregister (St.-Anz. 101/102 — 1925) 
wird geändert und tritt in folgender Fassung in Kraft: 

„Z 8. Die Nationalregister — das allgemeine und 
die örtlichen — werden in zwei Teilen geführtem dem 
ersten (Register ^.) werden die über 20 Jahre alten 
und in dem zweiten (Register L) die unter 20 Jahre 
alten Personen eingetragen." 

Die ZZ 6 mit Anmerkung und 7, P. 6. verlieren 
ihre Gültigkeit. 
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- Beschlutz der Staatsregierung 
vom 30» XII. 1931 über die Abänderung der 

Verordnung über die 

Steuer der deutschen Kulturselbstverwaltung. 
«St.-Anz. Nr. S — 19Z2.) 

Auf Grund des Z 6, P. ä des Gesetzes über die 
Kulturselbstverwaltung der Minoritäten (St.-Anz. 
Nr. 31/32 — 1925) die am 13. Sept. 1931 vom 
deutschen Kulturrat angenommene Abänderung des 
Z 1 der Steuerverordnung der deutschen Kulturselbst­
verwaltung (St.-Anz. 61 — 1926) in folgender 
Fassung zu bestätigen: 

Z 1. Der Besteuerung zugunsten der deutschen 
Kulturselbstverwaltung unterliegen alle im deutschen 
Nationalregister geführten über 20 Jahre alten Per­
sonen, mit Ausnahme derjenigen, die kein selbständiges 
Einkommen haben, mittellos sind und hierüber eine 
Deklaration einreichen. 
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Errichtung eines Kulturkuratoriums in Narva. 
Beschluß der Regierung des Freistaates v. 21. Oktober 1931 

(St.-Anz. Nr. 87 — 1931). 

Auf Grund der ZZ 5, 9 und 24 des Gesetzes über 
die Kulturselbstverwaltung der Minoritäten und des 
Z 5 des Abänderungsgesetzes (St.-Anz. Nr. 50 -- 1931) 
den Beschluß des deutschen Kulturrats vom 13. IX. 
1931 Zu bestätigen, wonach vom 1. Januar 1932 an 
die Stadt Narva, der Flecken Hungerburg und die 
Gemeinden Waiwara, Ampfer-Joala, Peterskapelle, 
Kose, Skarjatina und Syrenetz vom Tätigkeitsgebiet 
des Wierländischen Kulturkuratoriums abgeteilt wer­
den und aus ihnen ab 1. Januar 1932 das Tätigkeits­
gebiet des II. Wierländischen deutschen Kulturkurato­
riums zu bilden ist. 

Das II. Wierländische Kulturkuratorium befindet 
sich in Narva. 

Geschäftsordnung für den Estländischen Deutschen 
Kulturrat, 

I .  B e r i c h t i g u n g .  

Z 7. Die Mitglieder des Kulturrats erhalten das 
Wort in der Reihenfolge der schriftlichen oder münd­
lichen Meldung. Außerhalb der Reihenfolge erhält das 
Wort der Referent der zur Verhandlung stehenden 
Frage und Mitglieder der Kulturverwaltung, sosern 
sie als solche reden. 

Mit Zustimmung des Kulturrats mit ^ Majorität 
erhalten das Wort etwaige Sachverständige. 
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II. A b ä n d e r u n g .  

Z 37. Der Kulturrat übt die Überwachung der 
Exekutivorgane der Kulturselbstverwaltung aus: 

1) durch die Revisionskommission, 
2) auf den Sitzungen des Kulturrats durch An­

fragen, Resolutionen, Niederfetzen von Untersuchungs­
kommissionen und dergl. 

Jedes Mitglied des Kulturrats ist berechtigt, An­
fragen an die Kulturverwaltung zu stellen. Diese sind 
fchriftlich vor der Sitzung einzureichen und werden von 
einem Mitglieds der Kulturverwaltung beantwortet. 

Die Beantwortung einer während der Sitzung an 
die Kulturverwaltung gestellten Anfrage wird bis zur 
nächsten Sitzung vertagt, falls die Kulturverwaltung 
eine sofortige Beantwortung ablehnt. 

Instruktion über die Geschäftsführung der Kultur-
Verwaltung 

(Z 57 der Organisationsverordnung.) 

(Die Überschrift auf S. 140 des II. Bandes der „Ergän­
zungen" ist abzuändern — anstatt „Geschäftsordnung" ist 

„Geschäftsführung" zu setzen.) 
Protokoll Nr. ö des II. Estländ. Deutschen Kulturrats vom 

16. März 1930. 

1) Das im P. 5 des Z 3 der „Instruktionen über 
bie Geschäftsführung der Kulturverwaltung" genannte 
„Amt für Jugendfragen und Verbindungsdienst" wird 
in das „Amt für Volkstumsarbeit" umbenannt. 

2) der Z 8 derselben Instruktion wird dementspre­
chend wie folgt geändert: 

§ 8. Die Aufgabe des Amts für Volkstumsarbeit 
ist: Förderung des Zusammenhalts der deutschen Volks­
genossen durch geeignete Veranstaltungen und durch 
Betreuung der Jugend, insbesondere der Schulentlas-
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jenen. Beschaffung von Bild- und Lichtibildmaterial 
heimatkundlichen Charakters. Förderung des Sport­
lebens und Überwachung der sportlichen Einrichtun­
gen. Erhaltung des Konnexes zwischen der Zentrale 
und dem Deutschtum in Stadt und Land. 

Geschäftsführung des Katasteramts. 
Protokoll Nr, 6 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 23. XI. 1930. 

A) Über die aus dem Tätigkeitsbereich eines Kultur­
kuratoriums (ins Ausland oder innerhalb Estlands) 
dauernd verzogenen Mitglieder der Kulturselbstverwal­
tung werden in den Kulturkuratorien gesonderte Hilfs­
bücher geführt. 

d) Zu Beginn jedes Vierteljahres, spätestens bis 
zum 10. Januar, 10. April, 10. Juli und 10. Oktober 
jedes Jahres senden die Kulturkuratorien eine Liste 
der bei ihnen im Laufe des vergangenen Quartals in 
das Hilfsbuch vermerkten Personen an das Kataster­
amt, welches durch ein Rundschreiben eine Umfrage 
über die in den Hilfsbüchern vermerkten Personen an 
sämtliche Kulturkuratorien richtet. 

Geschäftsordnung des Knltnramtes. 
Protokoll Nr. 6 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 23. XI. 1930. 

1. Das Kulturamt besteht aus einem Mitglied? 
der Kulturverwaltung als Leiter (Z 10 der Instruktion 
über die Geschäftsführung der Kulturverwaltung) und 
3 bis 7 von der Kulturverwaltung gewählten Mitglie­
dern. Außerdem gehören der Bildungsinspektor und 
der Leiter des Büchereiwesens sx okkieio dem Kultur-
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2. Die Aufgaben des Kulturamts sind im Z 7 der 
Instruktion Wer die Geschäftsführung der Kulturver­
waltung festgefetzt. 

3. Die Vollversammlung des Kulturamtes setzt in 
großen Zügen den Arbeitsplan für jede Saifon fest, 
verteilt einzelne Aufgaben, sofern diese nicht Beamten 
der Kulturverwaltung obliegen, unter seine Mitglieder 
und stellt den Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Arbeitsgebieten her. 

Sie ist beratendes Organ des Leiters des Kultur­
amts. 

4. Der Leiter des Kulturamts ist für die gefamte 
Arbeit des Amtes verantwortlich, Aufgaben, die nicht 
von Mitgliedern des Kulturamts übernommen werden 
oder Beamten der Kulturverwaltung zugewiesen sind, 
erledigt er selber. 

5. Die dem Kulturamte angegliederte Dorpater 
Deutsche Hochschulhilse ist in ihrer Arbeit autonom. 

Ausführungsbestimmungen zur Steuerverordnung. 
Protokoll Nr. 4 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

dom 10./11. XI. 1929. 

Der Z 4 der Verordnung über die Steuer der deut­
schen Kulturselbstverwaltung (St.-Anz. Nr. 61—1926) 
erhält solgende Ausführungsbestimmung: 

„Die Steuer wird nur in ganzen Kronen berechnet. 
Centbeträge von 1—59 sallen weg; Centbeträge von 
51—99 werden auf 1.— Krone abgerundet. 

Der Z 8 erhält folgende Ausführungsbestimmung: 
„Beträgt die Pön mehr als 25 Cent, so ist sie in 

vollen Zehnerbeträgen nach oben abgerundet zu be­
rechnen." 
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Beschluß über die Steuertermine. 
Protokoll Nr, 7 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 22. III. 1931. 

Die Zahlungstermine sür die Kultursteuer sind: 
für ihre erste Halste — der 1. Mai, sür ihre zweite 
Halste der 1. September. Die Respitsrist reicht bis 
zum 15. Mai, resp. 15. September. Die Steuerver­
anlagung enthält den Vermerk: 

„Letzter Zahlungstermin sür die I. Hälfte — 
15. Mai. 

Letzter Zahlungstermin für die II. Hälfte — 
15. September." 

Beschluß des Kulturrats über die Steuererhebung. 

I» 1) Die inZ 6 der Steuerverordnung vorgesehene 
Publikation der Steuersätze ist auf den 14. April fest­
zusetzen. 

2) Die Steuer zugunsten der deutschen Kultur­
selbstverwaltung für das Jahr 1932 ist in 2 gleichen 
Raten zu erheben, und zwar die erste Rate am 1. Mai, 
wobei die Zahlung derselben ohne Erhebung einer Pön 
vom 1. Mai bis zum 15. Mai erfolgen kann, und die 
zweite Rate am 1. September, wobei die Zahlung der­
selben ohne Erhebung einer Pön vom 1. September 
bis zum 15. September ersolgen kann (Z 7 der Steuer­
verordnung). 

3) Als Endtermin für die Einreichung der unter 
HZ 10 und 11 der Steuerverordnung vorgesehenen 
Deklarationen, Beschwerden und Gesuche wird der 
15-te Mai festgesetzt, doch wird die Kulturverwaltung 
ermächtigt, in besonderen Fällen Deklarationen auch 
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zu einem späteren Zeitpunkt entgegenzunehmen. Als 
Endtermin sür die Versendung der Steuerzettel wird 
der 25. April festgesetzt, worüber eine Bekanntmachung 
zu erfolgen hat und in welcher daraus hinzuweisen ist, 
daß Steuerpflichtige, die den Steuerzettel nicht erhalten 
haben, verpflichtet find, denselben in der Kulturverwal­
tung bezw. den Kulturkuratorien abzuholen. 

II. Für das Jahr 1932 von der Steuer zu befreien 
find: Insassen von Armenhäusern und entsprechenden 
Institutionen, sowie die von einer organisierten Armen­
pflege fortlaufend unterstützten Personen, laut entspre­
chenden Listen, die von der Leitung der genannten Insti­
tutionen bezw. Organisationen, soweit sie von der Kul­
turverwaltung resp. den Kulturkuratorien anerkannt 
sind, zusammenzustellen und der Kulturverwaltung 
resp. den örtlichen Kulturkuratorien einzureichen sind. 

Der Kulturrat erteilt den Kulturkuratorien das 
Recht, von der Steuer pro 1932 diejenigen Personen 
zur Befreiung in Vorschlag zu bringen, welche bisher 
auf Grund einer eingereichten Deklaration über ihre 
Mittellosigkeit von der Steuer für das Jahr 1931 
befreit wurden, dabei über 60 Jahre alt sind, und von 
denen es der Kulturverwaltung resp. den örtlichen 
Kulturkuratorien nicht bekannt ist, daß sich ihre mate­
rielle Lage gebessert hat. 
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Die Steuersähe für das Jahr 1930/31» 

Protokoll Nr. 4 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 
vom 10./11. XI. 1929. 

Zusatzsteuer 

S..«,,--:-

1 keine 2 — Kr. — 

2 2.00—10.— Kr. 3.— — 

3 10.01—20.— 4.— —-

4 20.01—-30.— 6 — — 

5 30.01—40 — 8.— — 

6 40.01—50.— 10 — — 

7 50.01—60 — 10.— 4^/oo 
8 60.01—80.— 10.— 5 „ 
9 80.01—100.— 10.— 6 „ 

10 100.01—120 — 10.— 7 „ 
11 120.01—150 — 10.— 8 „ 
?2 150.01—200 — 10.— 9 „ 
13 200.01—250 — 10.— 10 „ 
14 250.01—300.— 10.— 11 „ 
15 300.01—350.— 10.— 12 „ 
16 350.01—400 — 10.— 13 „ 
17 400.01—450.— 10.— 14 „ 
18 450.01-500.— 10.— 15 „ 
19 500.01—550.— 10.— 16 „ 
20 550.01—600.— 10.— 17 „ 
21 600.01—650.— 10 — 18 „ 
22 650.01—700.— 10.— 19 „ 
23 700.01—750.— 10.— 20 „ 
24 750.01—800.— 10 — 21 „ 
25 über 800.— 10.— 22 „ 

8 
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Beschluß über die Realisierung des Budgets. 
Protokoll Nr. 5 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 16. März 1930. 

„Über die bei Realisierung des Budgets zum 
1. April sich ergebenden Debitoren- und Kreditoren­
posten ist bis Zum 1. Juni zu versügen. Die sich 
ergebenden Restposten sind im Abschluß als Saldo aus­
zuweisen." 

Beschluß über die Annahme von Zweckbewilligungen. 
Protokoll Nr. 4 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 10./11. XI. 1929. 

„Die vom Staat und den Kommunen mit einer 
Zweckbestimmung bewilligten Summen werden von der 
Kulturverwaltung ohne einen diesbezüglichen Beschtuß 
des Kulturrats als Einnahme und Ausgabe in das 
Budget eingestellt, worüber dem Kulturrat aus seiner 
nächsten Sitzung Mitteilung zu machen ist." 

Bestimmungen über das Zweckkapital zur Sicherstellung 
des Unterhalts der von der deutschen Kulturselbstver­

waltung subventionierten Schulen. 

Protokoll Nr. 2 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 
vom 17./18. III. 1929. 

1. Das auf Beschluß des Kulturrats vom 9./10. 
Dezember 1928 (Protokoll Nr. 1, P. 13) gebildete 
Zweckkapital hat die Bestimmung, den Unterhalt der 
von der Kulturselbstverwaltung subventionierten Pri­
vatschulen vom Schluß des Budgetjahres der Kultur-
Verwaltung bis zum Schluß des Schuljahres sicherzu­
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stellen und als Operationsfonds für diese Schulen bis 
zum Eingange der ordentlichen Einnahmen zu dienen. 

2. Das Zweckkapital wird von der Kulturver­
waltung im Einklang mit den nachfolgenden Bestim­
mungen verwaltet. 

3. Aus dem Bestände des Zweckkapitals können 
Ä oonto der budgetmäßig bewilligten Subventionen 
an die Privatschulen, beginnend vom 1. April eines 
jeden Jahres Summen abgeführt werden. Die abge­
führten Beträge sind aus den laufenden budgetmäßigen 
Einnahmen derartig zu ersetzen, daß zum Abschluß des 
Budgetjahres das Zweckkapital in der ursprünglichen 
Höhe voll vorhanden ist. 

4. Falls die budgetmäßige Subvention überhaupt 
in Fortfall kommt, so dient das Zweckkapital dazu, den 
Unterhalt der subventionierten Schulen bis zum Ab­
schluß des Schuljahres sicherzustellen. Nach Abschluß 
des Schuljahres wird in diesem Falle das Zweckkapital 
aufgelöst. Über einen eventuellen Rest verfügt der 
Kulturrat. 

5. über die Zinfen des Zweckkapitals verfügt der 
Kulturrat als budgetmäßige Einnahme. 

6. Über das Zweckkapital wird gesondert Buch 
geführt und dem Kulturrat alljährlich Rechenschaft 
erstattet. 

7. Bei Auflösung der Kulturselbstverwaltung 
wird, falls kein besonderer Beschluß des Kulturrats 
vorliegt, das Zweckkapital den subventionierten Schulen 
proportional den im letzten Budget vorgesehenen Sub­
ventionen ausgezahlt. 

3' 
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Zweckvermögen zur Erziehung von Kindern auf dem 
Lande lebender Deutscher. 

Protokoll Nr. ö des II. Estl. Deutschen Kulturrats vom 
16. III. 1930 u. Protokoll Nr. 1 des III. Estl. Deutschen 
Kulturrats vom 6./7. XII. 1931 (Abänderung des Z 4). 

Der Deutschen Kulturselbstverwaltung in Estland 
wird vom Verbände Deutscher Vereine in Estland ein 
ihm zur Verfügung gestelltes Kapital im Betr^ ie von 
40.000.— Kr. als Zweckvermögen mit folgenden Be^ 
dingungen geschenkt: 

1. Das Kapital wird als „Zweckvermögen zur 
Erziehung von Kindern auf dem Lande lebender 
Deutscher" von den Organen der Kulturselbstverwaltung 
verwaltet. 

2. Über die Anlage des Kapitals und die Ver­
wendung der Einkünfte von diesem Vermögen und die 
Verteilung der Unterstützungen und Stipendien verfügt 
nach freiem Ermessen ein Kuratorium, bestehend aus 
dem jeweiligen Präsidenten der Kulturverwaltung, dem 
jeweiligen Präsidenten des Estländischen Landwirt­
schaftlichen Vereins und einem dritten vom Kulturrat 
zu wählenden Mitglieds. 

3. Zu Unterstützungen und Stipendien dürsen nur 
die Einkünfte vom Vermögen verwandt werden; ob in 
der vollen Höhe, oder nur zum Teil, hängt vom Er­
messen des Kuratoriums ab; der in einem Jahre nicht 
zu genannten Zwecken benutzte Teil der Einkünfte wird 
nach Ermessen des Kuratoriums entweder zur Ver­
größerung des Kapitals verwandt, oder in den fol­
genden Jahren zu Unterstützungen und Stipendien. 
Über die Höhe der einzelnen Unterstützungen und 
Stipendien entfcheidet das Kuratorium nach eigenem 
Ermessen. 

4. Die Unterstützungen und Stipendien dürfen 
nur zur Schulung in deutscher Sprache in Estland ver­
wandt werden, und zwar auf dem Lande oder in den 
Städten mit Ausnahme Revals. 
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Sie können nur Kindern von auf dem Lande 
lebenden Deutschen zugute kommen, ausnahmsweise 
auch Kindern von Personen, die ihre Berusstätigkeit 
auf dem Lande auf höchstens ein Jahr unterbrochen 
haben. 

5. Sollte der Estländische Landwirtschaftliche 
Verein aufhören zu bestehen, fo verbleibt der letzte dem 
Kuratorium angehörende Präsident des Vereins Mit­
glied des Kuratoriums und hat für den Fall seines 
Ausscheidens einen Nachfolger zu ernennen, der in alle 
seine Rechte und Pflichten tritt. 

6. Falls die Deutsche Kulturselbstverwaltung auf­
hören follte zu bestehen, so ist sie gehalten, vorher dieses 
Zweckvermögen in eine selbständige Stiftung umzu­
wandeln mit den Rechten einer juristischen Person. 
Sollte die Kulturselbstverwaltung dieses zu tun unter­
lassen, so ist dieses Vermögen aus dem übrigen Ver­
mögen der Kulturselbstverwaltung auszusondern und 
geht zur Verfügung des letzten Kuratoriums über, 
welches die Begründung einer selbständigen Stiftung 
in die Wege leiten soll. Wenn dieses aus irgendwelchen 
Gründen nicht möglich sein sollte, so ist das Kuratorium 
berechtigt, das Vermögen einer anderen Anstalt zu über­
geben, oder sonst wie, nach eigenem Ermessen, darüber 
zu verfügen, nach Möglichkeit im Sinne des Schenkers. 
Nach Umwandlung in eine Stiftung hat das Vermögen 
den oben bezeichneten Zwecken zu dienen. Vertreter 
der Stiftung ist das letzte Kuratorium, welches das 
Vermögen verwaltet, Stipendien und Unterstützungen 
verteilt und die Stiftung in allen Fragen zu vertreten 
hat. Jedes Glied des Kuratoriums ist verpflichtet, für 
den Fall feines Ausscheidens infolge des Todes oder 
aus anderen Gründen einen Nachfolger zu ernennen, 
welcher in all feine Rechte und Pflichten tritt; follte 
dieses unterlassen sein, so kooptieren die beiden nach­
gebliebenen Kuratoren den dritten. 

7. Sollte die Verwendung der Mittel gemäß dem 
Sinn der obigen Bestimmungen nicht mehr möglich 
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sein oder unstatthaft fein, so verfügt der Kulturrat in 
Übereinstimmung mit dem Kuratorium (nach Aushören 
des Bestehens der Kulturselbstverwaltung — das Kura­
torium allein) über die Verwendung des Vermögens. 
Wenn zwischen Kulturrat und Kuratorium keine Über­
einstimmung erzielt wird, so ist der Schenker, der Ver­
band deutscher Vereine in Estland resp. seine Rechts­
nachfolger berechtigt, die Schenkung zurückzuverlangen. 

Schulnetz 
der Estl. Deutschen Kulturselbstverwaltung. 

Protokoll Nr. 6 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 
vom 23. XI. 1930. 

Die Kulturverwaltung beteiligt sich an dem Unter­
halt folgender Schulen: 

 ) auf dem Lande: Heimthal, Kerfel und Sangla 
— 6-klassige Grundschulen. Falls die Schülerzahl es 
erlauben sollte, so sollen sür diese Schulen öffentliche 
Ergänzungsklassen von landwirtschaftlichem Typus be­
antragt werden. 

k) in der Stadt Nömme eine 4-klassige Grund­
schule. 

e) in den Städten: Weißenstein, Hapsal, Werro 
und Walk — 6-klassige Grundschulen. 

Falls die Schülerzahl er erlauben sollte, so sollen 
für diese Schulen öffentliche Ergänzungsklassen bean­
tragt werden. 

 ) in Fellin und Narva — 6-klassige Grundschulen 
und das 7-te und 8-te Schuljahr als Klassenkomplex. 

In Fellin wird durch Sparmaßnahmen die Unter­
stützung der Kulturselbstverwaltung um die Summe 
herabgesetzt werden, die der Schule eben sür das 7-te 
und 8-te Schuljahr zufließen. 

In Narva fallen der Kulturselbstverwaltung aus 
dem Unterhalt des Klassenkomplexes (7-tes und 8-tes 
Schuljahr) keine Mehrkosten erwachsen. 
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e) in der Stadt Wesenberg — eine 6-klassige 
Grundschule und 3 Mittelschulklassen vom neuhuma­
nistischen Typus. 

k) in den Städten Pernau und Arensburg: 
6-klassige Grundschulen und volle Mittelschulen von 
neuhumanistischem Typus. 

Es wird der Kulturverwaltung freigestellt, im Hin­
blick aus die geringeren Kosten der Lebenshaltung in 
Arensburg die Lehrergehälter in den Klassen, welche 
nicht zu öffentlichen gemacht werden, nach ihrem Er­
messen auch unter den sür die übrigen Privatschulen 
geltenden Sätzen festzusetzen, jedoch nicht niedriger als 
die Schulhilfenfätze: 

in der Stadt Dorpat eine 6-klassige Grundschule 
und eine ihr angegliederte öffentliche Mittelschule von 
neuhumanistischem Typus, wobei auf Kosten der Kultur­
selbstverwaltung eine Gabelung innerhalb der Mittel­
schule in eine Knaben- und Mädchenabteilung durch­
geführt wird. 

Wenn nicht bis zum 1. Februar 1931 von der 
Kulturverwaltung und Dorpat ein anderer Modus der 
Durchführung der Umgestaltung vereinbart wird, so 
tritt die im Abschnitt II, Absatz 5, vorgesehene Rege­
lung ein. 

Falls die Schülerzahl es erlauben sollte, so soll die 
Angliederung von öffentlichen Ergänzungsklassen (7-tes 
und 8-tes Schuljahr) an die Grundschule beantragt 
werden. 

Der Kulturrat spricht sich für die Beibehaltung des 
klassischen Gymnasiums in Dorpat aus, wobei dem 
klassischen Gymnasium eine Pauschalsubvention voa 
Kr. 2.200.— jährlich in Aussicht gestellt wird. 

Dem Walterschen klassischen Gymnasium zu Dorpat 
wird gestattet, eine Grundschule sür Knaben (I.—VI. 
Schuljahr) zu unterhalten. 

Das Kuratorium des klassischen Gymnasiums ist 
verpflichtet, dem Schulamt einen genauen Finanzplan 
für das Schuljahr 1931/32 bis zum 15. Mai einzu­
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reichen. Falls der Finanzausschuß nach Prüfung der 
Durchführbarkeit diefes Planes denselben genehmigt, 
kann die Subvention von der Kulturverwaltung bewil­
ligt werden. 

d) In Reval eine öffentliche 6-klassige Grundschule 
mit Ergünzungsklassen (7-tes und 8-tes Schuljahr) 
und einer Fortbildungsklasse (9-tes Schuljahr), eine 
öffentliche Knabenoberrealschule mit 2 Vorklassen, ein 
öffentliches neuhumanistisches Mädchengymnasium mit 
2 Vorklassen, eine private 4-jährige Grundschule, ein 
privates neuhumanistisches Mädchengymnasium mit 
2 Vorklassen und ein privates Knaben-Lateingymnasium 
mit 2 Vorklassen und 6 Mittelschulklassen. Am privaten 
Lateingymnasium in Reval wird, falls das klassische 
Gymnasium in Dorpat nicht weiterbesteht, sukzessive 
eine klassische Abteilung errichtet. 

Zusatz: Über dieses Schulnetz hinaus können aus 
Beschluß der Kulturverwaltung unter Einhaltung der 
vom Kulturrat am 28. und 29. III. 1927 und 21. und 
22. X. 1928 festgesetzten Bestimmungen weitere Klassen 
in das Schulnetz aufgenommen werden, falls sich ein 
Schulhalter sindet, der die Verpflichtung übernimmt, 
die für den Unterhalt der betreffenden Klassen erfor­
derlichen Mittel nach den Normen, wie sie für die 
übrigen Klassen gelten, und die von der Kulturverwal­
tung vorgeschriebenen Lehrmittel zu beschaffen und 
einwandfrei nachweisen kann, daß die Mittel dazu vor­
handen sind. 

II. 
Es ist, soweit gesetzlich möglich, die Aufnahme aller 

Privatfchulen in das öffentliche Schulnetz anzustreben. 
In Weißenstein wird ab 1931/32 bis zum Jahre 

1933/34 inkl. ein Klassenkomplex für das 7-te und 
8-te Schuljahr unterstützt, salls die > Kulturverwaltung 
dieses sür möglich hält. Ab 1934/35 wird die Unter­
stützung für das 7-te und 8-te Schuljahr eingestellt. 

In Wesenberg ist, wenn es budgetmäßig möglich 
sein wird, der Ausbau der Sckule zu einem vollen. 



185 

auf Kosten der Kultursebstverwaltung unterhaltenen 
Gymnasium anzustreben. 

In Pernau ist, falls budgetmäßig möglich, das 
Schulgeld in der auf Kosten des Schulhalters unter­
haltenen Mädchenabteilung dem Schulhalter zu über­
lassen. 

Die Unterstützung der Mädchenabteilung des 
Dorpater Privatgymnasiums von A. Walter wird, 
falls keine andere Vereinbarung mit den Dorpater 
Zuständigen Institutionen getroffen wird, ab Schuljahr 
1931/32 jährlich um den Betrag gekürzt, den die Ein­
richtung einer Parallelklasse sür Mädchen an der 
öffentlichen Mädchenschule kostet und hört mit dem 
Schuljahr 1933/34 aus. 

Falls die Knabenabteilung des Privatgymnasiums 
in Dorpat nicht weiter bestehen sollte, werden zwecks 
Ermöglichung einer klass. Schulbildung im Budget der 
Kulturselbstverwaltung Kr. 2.200.— jährlich ausge­
worfen. Von dieser Summe erhält die Knabenabteilung 
des Privatgymnasiums von A. Watler den nach Abzug 
der Kosten der sukzessiven Einrichtung der klassischen 
Abteilung der Domschule verbleibenden Rest, bis die 
Umgestaltung durchgeführt ist. 

Festsetzung der Lehrerttmhl in den öffentlichen Schulen» 
Protokoll Nr. 8 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 13. IX. 1S31. 

Gemäß ZZ 5 und 41 des Lehrerdienstgesetzes über-
trägt der Kulturrat das Recht der Wahl 

1) der Direktoren der öffentlichen deutschen Schu­
len — der Kulturverwaltung, 

2) der Lehrer der öffentlichen deutschen Schulen 
—dem Bildungsausschuß des Schulamts. 
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Ergänzungen der „Richtlinien für die bei ärztlicher 
Hilfeleistung seitens der Deutschen Kulturselbst.verwal-

tung zu gewährenden Unterstützungen." 
Protokoll Nr. 4 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 

vom 10./11. XI. 1929. 

„Die Richtlinien sür die bei ärztlicher Hilfeleistung 
feitens der Deutschen Kulturselbstverwaltung zu gewäh­
renden Unterstützungen sind in solgender Weise zu 
ergänzen, daß bei ärztlich verordneten Stunden zur 
Heilung von Stimmschäden den Lehrern die 
Auslagen in der Höhe bis zu Kr. 1,50 pro Stunde 
vergütet würden." 

Protokoll Nr. 3 des II. Estländischen Deutschen Kulturrats 
vom 16. III. 1930. 

Der Z 13 der „Richtlinien sür die bei ärztlicher 
Hilseleistung seitens der deutschen Kulturselbstverwat-
tung zu gewährenden Unterstützungen ist wie folgt zu 
ergänzen: 

P. 13. Für die Kosten der Medikamente, soweit sie 
auf ärztliche Verordnung hin und in einer Apotheke, 
mit der ein diesbezügliches Abkommen getroffen ist, 
verabfolgt werden, kommt die Kulturfelbstverwaltung 
in der Höhe von 50A auf. 

Von diesen Patentmitteln, d. h. Arzneien in fer­
tiger Form wird diefe Vergünstigung nur für solche 
gewährt, welche vom Schulamt laut entsprechender Liste 
zugelassen werden. 

Für Sera und Impfstoffe,' welche vom Schulamt 
zur Verabsolgung zugelassen werden, kommt die Kul­
turselbstverwaltung, unabhängig von einem etwaigen 
Apothekenrabatt, in der Höhe von 75A der Kosten aus." 
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Verseieknis 6er vom Lekulamt 6er 6eutselien 
üu!turver>va!ti!NK xuKvIassenen Patentmittel. 

(eL. 6en LeseliluZ 6. Xulturrats v. 16. NÄr^ 
1 9 3 0  —  ? r o t .  ? u n ^ t  1 5  d ) ^ ) .  

^eet^l-Lalie^ltadletten, 
^llonal-ladletteri, 
^.It-Iuderkulin „Xoeli", 
^nstdvWpALtillen, 
^.ntitli^reoiäiQ „Noedius", 
^.olan ainx»., 

LiLinoKsnol in 15 eein Verp., 
Lisinusol LUM. LpdaZ', 
Lroiriural-l'Ädletteii, 

(üaäeeliol tadl., 
Lale-Viurs^in „Xnoll" tadl., 
(üardo Aranul., 

„ meä., 
<ÜAr6ia.20l ainx»., 
(Ü^Iotropin Äinp., 
Otiloramin, 

Oieoäiä-tadl. a 0,01, 
viralen Lpitalpae^uQA 15, eein, 
Ois'wurat LpitalMekuns' 10 eem, oä. tadl., 

Lktedin, 
Z^Metonin, 
^rAvtin anix»., 

^) ^ninei-kruiS: ?ür 6ie I^elirsr un6 Leaints 6er 
äiientlielien Lekulen in Reval un<Z vorpat gelten Ändere 
LestiinmrliiAsn. 
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^eri-atol (inlänä.), 
^srro-eale. Al^esroptiospli. tabl. e. I^eeittiino 

DpkaA, 
^si-ro-eale. Fl^eeropkospk. tadl Hasmo^lo-

dino et I^seitliino 
^ilinaron-öl, 
^Qs^arsin ainx>. I. u. II. 

(^arnellan, 
Oelatina ster., 
(^eloniäa aluin. sudae. a 1F, 

HaeinoLei-rose, 
Helpin ainp., 
Hellnitol tadl., 
Hexal tadl., 
H^opk^sin, 

Iciealdinäen, 
-loä-lÜAleiurri-viuretili, 
Isaeen tadl., 
Isti^in tadl., 

I^eu^oplast, 
I^odslin ainp., 
I^urninal tadl., 

NaAnss. pei'^i^äi'vl tadl., 
ÜVleäinal tadl., 

^leosalvarsan, 
^euro^atren in 25 eein Vsrp., 
Klovatopdan tg-dl., 

Ornn^äin ainp. in Lpitalverp., 

?Änt0x>0H in ainx>., 
?el1iäol, 
?6rietio1 tadl., 
?Il6N0PU!'Z'ei1, 
?k^inuin-Iiyuiäuln, 
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k^renol, 
^ituZ-lanäol ainp., 
Rtioäan-eale. äwretin tadl., 
Rivanol, 

La^joÄin, 
Lee^eoi-nin, 
Lolvoekin, 
Apirodisinol in 23 eeni Verp., 
Ltz^tiein tadl., 
Lt^ptol tadl., 
LtroMantin ainx»., 
Diverse Lera, 

^erpieliin, 
^d.^movk^sin Äinp., 

IInK. inetliz^I salie.» 
Ilra^in 
Ili-ieeäin, 
Ili-olitli, 
I^rotropin in ^.nip., 
Drotropin 

Verainon, 
Verodroinan tadl., 
Vei'Q^iZ'en tadl°, 
ViMntol, 

^atren-^assin unä anäere ^ AtrenprÄparaie. 
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